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Infoveranstaltung Prüfungsanmeldung Dezember 2021

Maren Wixforth – Prüfungsamt und Studienkoordination

Zur Organisation:

• Nach dem Ende des Vortrages werde ich Fragen  
beantworten, die Sie im „Chat“ stellen können.

• Die Präsentation wird Ihnen zur Verfügung gestellt.

Prüfungsamt
https://www.agrar.uni-kiel.de/de/studium/pruefungsausschuesse-1

• Prüfungsamt der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät
Hermann-Rodewald-Str. 4
24118 Kiel

Maren Wixforth                                    Susanne Ruhberg Nicole Dodt
Leitung & Studienkoordination Sachbearbeitung Sachbearbeitung
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Prüfungsamt

• Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 9-11 Uhr.

• Leider wird der Kontakt in diesem Semester aufgrund der Pandemie eher per 
Telefon oder E-Mail erfolgen. Komplexe Fragen lassen sich besser in einem 
persönlichen Gespräch klären.

• Bitte verwenden Sie Ihre Stu-Mail-Adresse und geben Sie immer Ihre 
Matrikelnummer an (auf Ihrem Studentenausweis auf der Seite mit Ihrem 
Foto).

• Alle wichtigen Nachrichten werden immer an Ihre stu-E-Mail-Adresse 
geschickt. Bitte überprüfen Sie den Posteingang regelmäßig. Aus 
datenschutzrechtlichen Gründen darf das Prüfungsamt nur mit E-Mail-
Adressen von Studierenden korrespondieren.

• Die Corona-Verordnung finden Sie derzeit auf der Homepage des 
Fachbereichs.

Ordnungen und Satzungen

Den Studienaufbau Ihres Studiums und spezielle Regelungen für Ihr 
Studienfach ersehen Sie bitte aus den Fachprüfungsordnungen (FPO):
https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/ba-ma/ordnungen-ba-ma

Allgemeine Regelungen zu Prüfungsangelegenheiten, gültig für alle 
Bachelor- und Masterstudiengänge der Universität finden Sie in der 
Prüfungsverfahrensordnung (PVO):
https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/pruefungsverfahren?set_language=de

Alle Rechtsvorschriften für Ihr Studium finden Sie auch über das 
Campusmanagement https://www.studium.uni-kiel.de/de/rechtsvorschriften und auf 
der Internetseite der Fakultät. 
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Teilnahmepflicht an Lehrveranstaltungen
Zulassungsvoraussetzung zu Modulprüfungen

Praktika, Praktische Übungen oder Exkursionen sind Voraussetzungen für 
die Zulassung zur Prüfung. Max. 1 Termin darf unentschuldigt versäumt 
werden.

Sollten weitere Termine (≤ 20%) versäumt werden, kann der 
Modulverantwortliche auf Antrag in begründeten (§ 52 Absatz 4 HSG) 
Ausnahmefällen für die versäumten Termine Ersatzleistungen festlegen.

Als Zulassungsvoraussetzung können definiert werden:

- regelmäßiger Besuch der Lehrveranstaltungen

- bestandenes Referat (Einzelheiten in den jeweiligen Lehrveranstaltungen)

Module, in denen für die Zulassung zur Prüfung eine regelmäßige
Teilnahme an Lehrveranstaltungen vorausgesetzt wird, sind im Anhang
der FPO ausgewiesen.

Voraussetzungen sind in den Modulbeschreibungen und der FPO ausgewiesen.

Voraussetzungen BSc

Agrarwissenschaften
• Zulassung zu Prüfungen des 

Fachrichtungsstudiums:  Module lt. 
Studienverlaufsplan ab dem 4. 
Fachsemester

• Voraussetzung: Propädeutika

Chemie, Bio Pflanze, Anatomie,
Statistik, Physik

• Zulassung zur Bachelorarbeit

• Voraussetzung: Bestandene Module 
der Propädeutika und 
Grundlagenmodule (Semester 1-3)

• Betriebspraktikums

Ökotrophologie
• Zulassung zu Prüfungen des 

Fachrichtungsstudiums:  Module lt. 
Studienverlaufsplan ab dem 4. 
Fachsemester

• Voraussetzung: Propädeutika

Chemie, Bio Pflanze, Anatomie,
Statistik, Physik

• Zulassung zur Bachelorarbeit

• Voraussetzung: Bestandene Module der 
Propädeutika und Grundlagenmodule 
(Semester 1-3)
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Wiederholung, endgültiges Nichtbestehen
und Jokerregelung

(1) Nicht bestandene Prüfungen können 2 mal  (3 Versuche) wiederholt werden. 
Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 

(2) Joker: Studierenden wird auf schriftlichen Antrag für bis zu zwei Prüfungen 
jeweils ein 3. Wiederholungsversuch (4. Versuch) gewährt. Bereits in einem 
vorhergehenden Studium an der CAU unternommene 3. 
Wiederholungsversuche werden angerechnet. 

(3) Frist für den Joker:

https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/terminplaene/terminplan-
pruefungen-im-wintersemester-2021-22

(5) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine der 
erforderlichen Prüfungen auch in der letzten Wiederholung mit „nicht 
ausreichend“ (ab 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als bewertet 
gilt.“ Das bedeutet der Verlust des Studien- und Prüfungsanspruchs.

Module des 1. Fachsemesters, BSc

Importmodule aus anderen Fakultäten:

Anders als in den folgenden Semestern werden Ihnen im 1. Fachsemester 
Module von verschiedenen Fakultäten angeboten.

Bitte wenden Sie sich zu fachspezifischen Fragen in diesen Modulen direkt an 
die Verantwortlichen der anderen Fakultät.
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Prüfungszeiträume

2 Prüfungszeiträume: Anmeldung und Abmeldung

 1. Prüfungszeitraum am Ende des Semesters
 2. Prüfungszeitraum zu Beginn des Folgesemesters
 3. Prüfungsmöglichkeit (= 1. Prüfungszeitraum), nur Module der AEF

Sie entscheiden durch Anmeldung, in welchem Prüfungszeitraum Sie mündliche 
Prüfungen und Klausuren ablegen möchten, auch Nachhol- und 
Wiederholungsprüfungen müssen neu angemeldet werden.
Eine automatische Anmeldung erfolgt nicht.
Alle anderen Prüfungsleistungen sind in der 1. Prüfungsperiode anzumelden.

Jeder Prüfungszeitraum hat einen eigenen Anmeldezeitraum.

Alle Teilleistungen eines Moduls unserer Fakultät („AEF“ im Modulcode) 
können unabhängig voneinander zur Prüfung angemeldet werden:

 Module aus dem WS im Februar, März/April und Juli

 Module aus dem SS im Juli, Oktober und Februar.

Bei Importmodulen anderer Fakultäten gelten die dortigen Bestimmungen.

Wann sind Prüfungen möglich? – Module AEF
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Prüfungszeiträume WiSe 2021/22
https://www.uni-kiel.de/gf-praesidium/de/termine/semesterzeiten

Terminübersicht der Prüfungen
https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/terminplaene/
terminplan-pruefungen-im-wintersemester-2021-22
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Organisation der Prüfungstermine
der AEF durch das Prüfungsamt

Klausuren, mündliche Prüfungen:

Übersichtsliste der Klausuren und mögliche Termine für mündliche Prüfungen:
https://www.agrar.uni-kiel.de/de/studium/studierende/pruefungen

Die Termine und Räume in UnivIS zu ersehen (Vorlesungsverzeichnis).

Campusportal – Bereich Prüfungen
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Rücktritt von einer Prüfung

• Rücktritt während der An- und Abmeldefrist

• nur für Klausuren: bis zu 8 Tage vor dem Prüfungstermin

• danach: triftiger Grund Antrag auf Rücktritt aus wichtigem Grund gemäß 
PVO § 23 (2)

• Für den Rücktritt geltend gemachte Gründe müssen unverzüglich schriftlich 
mitgeteilt und glaubhaft gemacht werden. Der Rücktritt muss innerhalb von 4 
Werktagen (einschließlich des Tages der Prüfung) beim zuständigen 
Prüfungsamt eingereicht werden. Es gilt der Poststempel. Samstage, 
Sonntage und gesetzliche Feiertage werden nicht mitgezählt.

• Das Nichterscheinen bzw. die Nichtleistung zu einer Prüfung führt zum 
Nichtbestehen. 

• Für die Rücktritt benötigen Sie ein Formular: https://www.agrar.uni-
kiel.de/de/studium/studierende/formulare?set_language=de

Rücktritt bei Krankheit

• Rücktritt im Krankheitsfall 

• Anmeldeformular plus Bescheinigung der Prüfungsunfähigkeit: 
https://www.studium.uni-kiel.de/de/pruefungen/pruefungsverfahren/ruecktritt

• Eine "Krankschreibung", wie sie z.B. einem Arbeitgeber vorgelegt wird 
(Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung), wird nicht akzeptiert.

• Bei Erkrankung eines vom Prüfungskandidaten zu betreuenden und 
tatsächlich betreuten Kindes ist zusätzlich zum Rücktrittsformular eine 
Bescheinigung über die Erkrankung des Kindes einzureichen.

• Achtung! Ein nachträglicher Rücktritt aus Gründen, die zum Zeitpunkt der 
Prüfung bereits bekannt waren, ist nicht möglich.
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Formulare für den Rücktritt

Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät

Absolventenfeiern 
2. x jährlich im Juni und Dezember 
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Agrar- und Ernährungswissenschaftliche Fakultät

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den Prüfungen! 
Ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches 
Jahr 2021.


